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Beschlußempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (15. Ausschuß)

zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung
– Drucksache 14/74 Nr. 2.102 –

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/440 EWG
zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 95/18/EG
über die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Zuweisung von
Fahrwegkapazitäten, die Erhebung von Wegeentgelten im Eisenbahnverkehr
und die Sicherheitsbescheinigung

Arbeitsunterlage der Kommission
Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln des Vorschlags für eine Richtlinie
über die Zuweisung von Fahrwegkapazität, die Erhebung von Wegeentgelten
im Eisenbahnverkehr und die Sicherheitsbescheinigung
KOM(98) 480 endg.; Ratsdok. 11375/98

A.  Problem

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften verfolgt mit
ihren Vorschlägen das Ziel, die negative Entwicklung der Markt-
anteile der Eisenbahn durch Schaffung der Voraussetzungen für ein
expandierendes, wettbewerbsfähiges und kundenorientiertes Eisen-
bahnsystem umzukehren. Sie stellt in ihrer Mitteilung fest, daß zwar
mit den bisherigen Richtlinien (91/440/EG ergänzt durch 95/18/EG
und 95/19/EG) nützliche Regelungen erlassen worden seien, deren
gerechte und transparente Anwendung aber nicht gewährleistet sei,
da die für die Anwendung der Regelungen zuständigen Stellen die
Bedingungen für den Zugang zu den Fahrwegen bestimmen könnten.
Die von der Kommission vorgeschlagenen Richtlinien sollen die
Rechte der Eisenbahnunternehmen und der Fahrwegbetreiber bei der
Zuweisung von Fahrwegkapazität definieren, ein genaues Verfahren
für die Fahrplanerstellung festlegen, die Vergabe anhand vorher fest-
stehender Kriterien gewährleisten, sicherstellen, daß für die Zuwei-
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sung der Fahrwegkapazitäten eine Stelle zuständig ist, die selbst
keine Beförderungsleistungen erbringt und Rechtsschutz gegen deren
Entscheidungen gewährleisten. Die Berechnung von Wegekosten-
entgelten soll grundsätzlich nach dem Prinzip der Grenzkostenbe-
lastung erfolgen. Bezüglich der Trennung von Fahrwegbetrieb und
Verkehrsdienst bei der Rechnungsführung sollen sowohl getrennte
Gewinn- und Verlustrechnungen als auch getrennte Bilanzen vorge-
schrieben werden. Die Gemeinschaftsvorschriften über die Erteilung
von Genehmigungen sollen auch auf Eisenbahnunternehmen im Be-
reich des Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrs angewandt werden.

B.  Lösung

Annahme einer Entschließung mit dem aus der Beschlußempfehlung
ersichtlichen Inhalt.

Mehrheitsentscheidung im Ausschuß

C.  Alternativen

1. Annahme des Vorschlags der Fraktion der CDU/CSU.
2. Annahme des Vorschlags der Fraktion der F.D.P.
3. Kenntnisnahme der Vorlage.

D.  Kosten

Nicht bekannt.
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Beschlußempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,
in Kenntnis der EU-Vorlage Ratsdok. 11375/98 (Anlage) folgende
Entschließung anzunehmen:
Zur Bewältigung der Verkehrsprobleme in der Gemeinschaft bedarf
es einer offensiven europäischen Eisenbahnpolitik. Vor allem der im
Schienengüterverkehr seit langem anhaltende Trend sinkender
Marktanteile ist umzukehren. Die Schiene muß gegenüber den kon-
kurrierenden Verkehrsträgern wettbewerbsfähiger werden. Die Rah-
menbedingungen sowohl des intermodalen als auch des intramodalen
Wettbewerbs sind zu verbessern.
Das Eisenbahn-Maßnahmenpaket der Kommission vermittelt dafür
wertvolle Diskussionsansätze, die weiter zu verfolgen sind. Zu
beachten ist allerdings die im Maßnahmenpaket offenkundig
werdende Gefahr einer Überregulierung bei der Schiene, während
Maßnahmen zugunsten eines verbesserten intermodalen Wettbe-
werbs im Sinne einer Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen
bei den konkurrierenden Verkehrsträgern weiter auf sich warten
lassen.
Grundsätzlich zu begrüßen sind die Bemühungen der Kommission,
die unterschiedlichen Berechnungen von Wegeentgelten, die sich in
den letzten Jahren in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ent-
wickelt haben und die – zum Beispiel im Hinterlandverkehr der
deutschen Seehäfen – zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen ge-
führt haben, durch geeignete Rahmenbedingungen für die Zuweisung
von Fahrwegkapazitäten und die Erhebung von Wegeentgelten zu
harmonisieren. Langfristig ist aber für alle Verkehrsträger das Voll-
kostenprinzip anzustreben. Eine vorübergehende Senkung der Wege-
entgelte im Schienenverkehr erscheint solange als sinnvoll, bis die
Wegeentgelte bei der Straße denen der Schiene vergleichbar sind,
darf aber nicht zu steigenden Belastungen des Staatshaushaltes
führen. Das Subsidiaritätsprinzip ist zu beachten.
Ein diskriminierungsfreier Zugang zu den Eisenbahnnetzen ist in der
Gemeinschaft bis heute nicht erreicht. Der Deutsche Bundestag
unterstützt daher die Bemühungen der Bundesregierung, dafür zu
sorgen, daß in allen Mitgliedstaaten Zugangsrechte zur Eisenbahn-
infrastruktur in einheitlicher und diskriminierungsfreier Weise ge-
währt werden. Eine wechselseitige Öffnung der Netze aller euro-
päischen Eisenbahnen ist Voraussetzung für eine harmonisierte
Regelung über die Zuweisung von Fahrwegkapazitäten und Wege-
entgelten.
Der Deutsche Bundestag sieht prinzipiell in einer möglichst raschen
Umsetzung eines vom Verursacherprinzip ausgehenden, verkehrs-
trägerübergreifenden und einheitlichen Verfahrens zur Anlastung der
Wege- und Umweltkosten bei allen Verkehrsträgern den richtigen
Weg. Er unterstützt gleichwohl die Bundesregierung bei ihrem
Bemühen, die Vorschläge für die Entgeltprinzipien bei der Anlastung
von Wegekosten der Eisenbahnen im Zusammenhang mit den
Vorschlägen des Weißbuches der Kommission „Faire Preise für die
Infrastrukturbenutzung“, also mit der Wege- und Umweltkostenan-
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lastung bei allen Verkehrsträgern zu diskutieren, und zwar mit dem
Ziel, daß sich die heutigen Nachteile der Eisenbahnen im inter-
modalen Wettbewerb verringern. Der Deutsche Bundestag bittet die
Bundesregierung mit Nachdruck, möglichst rasch für Kostenwahr-
heit zu sorgen und dazu im Straßengüterverkehr die derzeit nur in
sieben Staaten erhobene, zeitbezogene Wegekostenanlastung (Jah-
resvignette) möglichst europaweit durch eine elektronisch gestützte,
entfernungsabhängige Wegekostenanlastung zu ersetzen, sowie dies
der Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen bereits
für Deutschland und den Zeitraum 2001/2002 angekündigt hat.

Bonn, den 23. Juni 1999

Der Ausschuß für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

Eduard Oswald Albert Schmidt (Hitzhofen)
Vorsitzender Berichterstatter
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Bericht des Abgeordneten Albert Schmidt (Hitzhofen)

I.  Überweisung

Die Vorlage wurde an den Ausschuß für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen überwiesen (Drucksache 14/74
Nr. 2.102).

II.  Wesentlicher Inhalt der Vorlage

Das sogenannte Eisenbahn-Infrastrukturpaket besteht aus
Vorschlägen für drei Richtlinien: Die bestehenden
Richtlinien 91/440/EWG und 95/18/EG sollen geändert
sowie eine Richtlinie erlassen werden, mit der Fahrweg-
kapazitäten zugewiesen werden und die Erhebung von
Wegeentgelten im Eisenbahnverkehr geregelt wird.

Wesentlicher Inhalt der Änderung der Richtlinie
91/440/EWG ist die Trennung des Betriebes der Infra-
struktur und der Erbringung von Eisenbahnverkehrs-
leistungen, indem getrennte Gewinn- und Verlustabrech-
nungen sowie getrennte Bilanzen vorgeschrieben wer-
den. Weiterhin soll der Infrastrukturbereich, der für den
Netzzugang sowie für die Trassenentgelte zuständig ist,
eine weitergehende Unabhängigkeit erhalten. Ziel ist die
Sicherstellung der Diskriminierungsfreiheit zugunsten
eines funktionierenden intramodalen Wettbewerbs. Der
Infrastrukturbetreiber soll unabhängig sein von den Inte-
ressen der Eisenbahnverkehrsunternehmen. Das eben-
falls sehr wichtige Thema der Netzöffnung, bei dem ins-
besondere die Situation in Frankreich ein erhebliches
Problem für die Eisenbahnunternehmen anderer Länder
darstellt, bleibt ausgeklammert.

Der Vorschlag für eine Änderung der Richtlinie 95/18/EG
sieht vor, daß künftig alle Eisenbahnunternehmen der Ge-
nehmigungspflicht unterliegen. Die erforderlichen Zulas-
sungsvoraussetzungen werden definiert. Künftig würde
dadurch die Erteilung unterschiedlicher Genehmigungen
– in nationale Verkehre oder Verkehre nach Artikel 10 der
Richtlinie 91/440/EWG – überflüssig.

Der Vorschlag für eine „Richtlinie des Rates über die
Zuweisung von Fahrwegkapazitäten, die Erhebung von
Wegeentgelten im Schienenverkehr und die Sicherheits-
bescheinigung“ greift die Strategie auf, welche im
Weißbuch „Faire Preise für die Infrastrukturbenutzung“
vorgeschlagen wird. Grundsätzlich sollen auch die Ge-
bühren für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur nur
auf der Basis der Grenzkosten erhoben werden dürfen.
Als Grenzkosten gelten dabei die tatsächlichen Kosten
der Inanspruchnahme einer Zugtrasse. Nicht erfaßt und
von den Nutzern nicht bezahlt werden sollen die fixen
Kosten für die Schieneninfrastruktur, insbesondere nicht
die Kapitalkosten.

Die sich so ergebende Kostenunterdeckung ist nach den
Vorstellungen der Kommission von den Mitgliedstaaten
durch entsprechende Beihilfen auszugleichen; Ausnah-
men sind nur begrenzt möglich. Externe Kosten dürfen

in die Gebühren einbezogen werden, sofern sie tatsäch-
lich auch bei den anderen Verkehrsträgern erhoben wer-
den. Trassen sollen künftig nicht nur von den Eisen-
bahnunternehmen angemeldet werden können, sondern
auch z.B. von Speditionen oder von den Aufgabenträ-
gern im Nahverkehr. Die Vergabe soll durch eine Regu-
lierungsstelle erfolgen, da davon ausgegangen wird, daß
die Infrastruktur in allen Ländern außer Deutschland in
staatlicher Hand ist. Angesichts des sehr detaillierten
Regelungsgrades der Richtlinie gibt es für die Mitglied-
staaten kaum Spielräume bei der Umsetzung der Richt-
linie, so daß man von einer „Verordnung im Gewand
einer Richtlinie“ sprechen kann.

III.  Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse
im Ausschuß

Der Ausschuß hat die Vorlage in seiner 16. Sitzung
am 23. Juni 1999 beraten. Er hat mit den Stimmen der
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der
PDS gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU
und der Fraktion der F.D.P. beschlossen, dem gemein-
samen Antrag der Fraktion der SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN zu folgen und dem Deutschen Bun-
destag die Annahme einer Entschließung zu dem Rats-
dokument 11375/98 vorzuschlagen. Der Inhalt und die
Begründung des Antrags ergeben sich aus der Beschluß-
empfehlung.

Die Fraktion der CDU/CSU im Ausschuß für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen hat beantragt, die Bundesre-
gierung aufzufordern, im EU-Rat darauf zu drängen, daß
der durch die Bahnreform in Deutschland geschaffene
Rechtsrahmen erhalten bleibt. In dem Antrag wird dar-
gelegt, daß der Richtlinienvorschlag zur Zuweisung von
Fahrwegkapazitäten und Erhebung von Wegeentgelten
von dem im Weißbuch „Faire Preise für die Infrastruk-
turbenutzung“ beschriebenen Ansatz einer Preisgestal-
tung nach Maßgabe der sozialen Grenzkosten ausgehe.
Dies widerspreche dem in Deutschland mit der Bahn-
reform eingeführten Rechtsrahmen mit einem privaten
Infrastrukturbetreiber und einem am Markt und an den
vollen Kosten orientierten Trassenpreissystem. Dieser
Rechtsrahmen müsse erhalten bleiben. Die Verpflichtung
des Staates zur Übernahme der vollständigen Kapital-
kosten des Fahrwegs würde hohe zusätzliche Finanz-
mittel erfordern. Das Ziel des Wettbewerbs auf der
Schiene, das in Deutschland mit der Bahnreform bereits
nachdrücklich verfolgt werde, dürfe nicht durch Regle-
mentierungen und Regulierungen zugunsten subventio-
nierter Trassenpreise unterlaufen oder eingeschränkt
werden.

Der Antrag der Fraktion der CDU/CSU wurde mit den
Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und der PDS gegen die Stimmen der Fraktion der
CDU/CSU und der Fraktion der F.D.P. abgelehnt.
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Die Fraktion der F.D.P. hat beantragt festzustellen, daß
der Richtlinienvorschlag zur Erhebung von Wegeent-
gelten nicht mit dem deutschen Rechtsrahmen und dem
im Zusammenhang mit der Bahnreform eingeführten
Trassenpreissystem nach den Vollkosten übereinstimme.
Sie beantragt, die Bundesregierung aufzufordern,

im EU-Rat eine europäische Eisenbahnpolitik zu unter-
stützen und weiterzuentwickeln, die dem unter anderem
in Deutschland eingeführten System eines Infrastruk-
turbetreibers entspreche, der seine Trasse am Markt an-
biete und dabei seine vollen Kosten decken müsse;
während der EU-Ratspräsidentschaft einen besonde-
ren Schwerpunkt auf die europäische Eisenbahnpoli-
tik zu legen mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit die-
ses umweltfreundlichen Verkehrsträgers europaweit
zu verbessern;
die Liberalisierung und die Erweiterung der Zugangs-
rechte im internationalen Güter- und Personenverkehr
und im grenzüberschreitenden Kombinierten Verkehr
voranzutreiben;

die Interoperabilität zu verbessern und sonstige
Hemmnisse für einen unbeschränkten Zugang der Ei-
senbahnverkehrsunternehmen auf allen europäischen
Netzen abbauen zu helfen.

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. wurde mit den
Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und der PDS gegen die Stimmen der Frak-
tion der CDU/CSU und der Fraktion der F.D.P. abge-
lehnt.

Der Bundesrat hat zu der EU-Vorlage am 18. Dezember
1998 eine Stellungnahme beschlossen (BR-Drucksache
835/98). Die (frühere) Bundesregierung hat zu der Vor-
lage in einer Unterrichtung vom 18. Oktober 1998 für
den Ausschuß für Angelegenheiten der Europäischen
Union Stellung genommen und darin mitgeteilt, daß
Deutschland bei einer Verabschiedung dieser Vorlage
gezwungen wäre, wesentliche Teile der Bahnreform
rückgängig zu machen. Das besondere deutsche Interesse
liege hier darin, daß der durch die Bahnreform geschaf-
fene Rechtsrahmen erhalten bleibe.

Bonn, den 23. Juni 1999

Albert Schmidt (Hitzhofen)
Berichterstatter
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Anlage
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